
Seite 1 von Seite 2 

 

 

Stadt Schmölln                                                           Schmölln, 14.02.2022 

           
- Stadtrat Schmölln   - 

Technischer Ausschuss                                                           Vorl.-Nr.: V 0634/2022 
 
 
 
 

B e s c h l u s s v o r l a g e 
 
 
 
 
Betreff:   Vergabe der Planungsleistung:  
  „Straßen- und Kanalbau im OT Großstöbnitz: Straße der Einheit BA 3  
                          zwischen Sprottebrücke bis Bahnübergang“ 
 
 
Einreicher: Bürgermeister  
  

Beratungsfolge 44. Technischer Ausschuss  am 
21.03.2022 
 

Abstimmung 

  Ja-Stimmen  

  Nein-Stimmen  

  Stimmenthaltung  

Beratungsstatus öffentlich 
beschließend 
 

  
 

Beschlussvorschlag: 
 
Der Technische Ausschuss des Stadtrates Schmölln beschließt in öffentlicher 
Sitzung die Planungsleistungen für das Bauvorhaben „Straßen- und Kanalbau im OT 
Großstöbnitz:  Straße der Einheit BA 3, zwischen Sprottebrücke bis Bahnübergang“ 
an das  

 
                                                                               

 Architektur- und Ingenieurbüro Bachmann 
 Alexander- Puschkin- Straße 17 
 04626 Schmölln 
 
 
mit einer Angebotssumme von    
  
 
  
86.353,75 € (incl. 19 % Mwst.)     zu vergeben. 
 
 
 



Vorlage des Technischen Ausschusses des Stadtrates Schmölln Nr. V 0634/2022 vom 
07.03.2022 
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Sachdarstellung: 
 
 
Angebotseinholung nach VOB/A  
abgeforderte Angebote:    3   
abgegebene Angebote:   3      
bewertbare Angebote:   3   
Submission am:              10.02.2022 
 

 
Auf Grund der vorhandenen Straßenschäden in der Straße der Einheit BA 3, in der 
Ortslage Großstöbnitz, ist der grundhafte Straßenausbau unerlässlich. Die Schäden 
resultieren aus einem ungenügenden Aufbau der einzelnen Tragschichten, so dass 
ein grundhafter Straßenausbau empfohlen wird. 
 
Für den Bereich Abwasseranlagen ist in der Straße ein neues Trennsystem 
aufzubauen, wodurch das Schmutzwasser über eine separate Pumpstation der 
Kläranlage in Großstöbnitz übergeleitet werden muss. Im Rahmen der Erfüllung der 
Auflagen der Wasserrahmenrichtlinie sind die desolaten Kleinkläranlagen abzulösen 
und der öffentliche Anschluss an das öffentliche Kanalnetz herzustellen.  Um für den 
anstehenden und umfangreichen Kanalbau die planerischen Leistungen zu erfüllen, 
ist der Ing.- Vertrag mit dem Ing.- Büro AIB Bachmann stufenweise abzuschließen.  
 
Die Angebotseinholung beschränkt sich auf folgende Bauteile: 
 
Regenwasserleitungen mit den Leistungsphasen 1-4: 
Ing.- Leistung: 19.563,08 Euro, Finanzierung 2023 über HHSt.: 70100.95025 
geschätzte Bausumme: 227.093,41 Euro  
 
Schmutzwasserleitungen mit den Leistungsphasen 1-4: 
Ing.- Leistung: 14.605,72 Euro, Finanzierung 2022 über HHSt.: 70100.95024 
Deckung: Tennsystem GG Nitzschka HHSt.: 70100.95023 
geschätzte Bausumme: 176.815,73 Euro  
 
Schmutzwasserdruckleitung/ Pumpstation mit den Leistungsphasen 1-4: 
Ing.- Leistung: 16.177,65 Euro, Finanzierung 2023 über HHSt.: 70100.95024 
geschätzte Bausumme: 177.365,90 Euro  
 
Straßenbau mit den Leistungsphasen 1-3: 
Ing.- Leistung: 36.007,30 Euro, Finanzierung 2023 über HHSt.: 63000.95940 
geschätzte Bausumme: 635.732,54 Euro  
 
Die Finanzierung 2023 erfolgt stufenweise in Abhängigkeit der Haushaltsituation. Bereits für das 
Jahr 2022 ist der Ing.- Vertrag nur für das Bauteil Schmutzwasserleitungen (Lph. 1-4) 
abzuschließen. 
 

 
 
Sven Schrade      Reiner Erler  
Bürgermeister      Amtsleiter Bauamt 
 
Anlage: 
Vergabevermerk aller 4 Bauteile, Planausschnitt: Straße der Einheit BA 3 
Hinweis: Beschlussvorlage-Originalausfertigung hinterlegt im Stadtratsbüro der Stadtverwaltung Schmölln 


